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 Veröffentlicht am 16.01.1963

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Das schuldhafte Verhalten eines Teiles, das keine schwere Eheverfehlung darstellt, bildet keinen Grund zur Bewilligung

des abgesonderten Wohnortes. Eine durch keine weiteren Umstände beschwerte einmalige leichte Mißhandlung, die

mit keiner Verletzung verbunden ist, erfüllt nicht den Tatbestand einer solchen.
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